
 

Gemeinde Dettenheim 
Landkreis Karlsruhe 

S A T Z U N G 
 

über die 12. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 
06.12.2011, zuletzt geändert mit 11. Änderungssatzung vom 26.11.2024 

 
ABWASSERSATZUNG 
vom 25. November 2025 

 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 

Dettenheim am 25.11.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

 
Artikel 1 

 

 
1. §18 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

§ 18 
Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte 

  

(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin oder Benzol sowie Öle oder 
Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe 
aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörigen Schlammfängen) nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und bei Bedarf zu erneuern. Die 
Abscheider mit den dazugehörenden Schlammfängen sind vom Grundstückseigentümer in 
regelmäßigen Zeitabständen, darüber hinaus bei besonderem Bedarf, zu leeren und zu reinigen. Der 
Grundstückseigentümer hat jede Entleerung und Reinigung der Abscheider mit den dazugehörigen 
Schlammfängen der Gemeinde innerhalb von zwei Wochen nach der Entleerung mitzuteilen und 
nachzuweisen, wo der Inhalt verblieben ist. Bei schuldhafter Säumnis ist er der Gemeinde gegenüber 
schadensersatzpflichtig. Für die Beseitigung/Verwertung der anfallenden Stoffe gelten die Vorschriften 
des Abfallrechts über die Abfallentsorgung. 

  
(2) Der Grundstückseigentümer hat auf seine Kosten eine Abwasserhebeanlage einzubauen und zu 

betreiben, wenn dies für die Ableitung des Abwassers notwendig ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen 
auf Grundstücken, die an Abwasserdruckleitungen angeschlossen werden. § 16 bleibt unberührt. 

  
 

2. §41 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

§ 41 
Absetzungen 

 
4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen 
Zwischenzähler nach Absatz 2 festgestellt, werden die nichteingeleiteten Wassermengen pauschal 
ermittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von Absatz 1  

 

je Vieheinheit bei  

1. Pferd      12m³/Jahr 

2. Rind/Schwein  16m³/Jahr 

3. Schaf/Ziege   14m³/Jahr 

4. Geflügel      6m³/Jahr 

 

Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird um die gemäß Absatz 3 von der 
Absetzung ausgenommene Wassermenge gekürzt und von der gesamten verbrauchten Wassermenge 
abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermenge muss für jede für das Betriebsanwesen polizeilich 
gemeldete Person, die sich dort während des Veranlagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, 



 
mindestens 40 m³/Jahr für die erste Person und für jede weitere Person mindestens 35 m³/Jahr betragen. 
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu § 35 des Landesgrundsteuergesetzes 
ist entsprechend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich die 
Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr richtet 

 
 
 

3. §42 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 42  
Höhe der Einleitungsgebühr 

 
(1) (a) die Schmutzwassergebühr (§ 40) sowie die Gebühr für sonstige  
 Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser     2,73 Euro  
 (b) die Niederschlagswassergebühr (§ 40 a) beträgt je m²  
 abflussrelevante Fläche und Jahr      0,32 Euro  
 

 

 
4. §45 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

§ 45 
Fälligkeit 

(2) Die Vorauszahlungen gem. § 44 werden am 15.03., 15.06., 15.09. und 15.12. zur Zahlung fällig. 

 

 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten  
 

(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, gelten 

anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der 
Abgabeschuld gegolten haben. 

 
(2) Diese Satzung (12. Änderungssatzung) tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 

 
 

Dettenheim, den 25.11.2025 

 
 

 
 

Bolz, Bürgermeister 

 
Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 


